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1 Schützen der Pioniere

1.1 Rettungsweste KADEMATIC

1.1.1 Auszug WSZS vom 1. März 2020
Art. 20
1 Schutzdienstpflichtige müssen bei Arbeiten am oder über dem Wasser Ret-
tungswesten tragen:

a. wenn Ertrinkungsgefahr besteht;
b. bei Übersetzfahrten.

2 Ertrinkungsgefahr besteht, wenn:
a. die Wassertiefe mehr als einen Meter beträgt; oder
b. die Fliessgeschwindigkeit des Wassers mehr als einen Meter in der Se-

kunde beträgt und die Wassertiefe mehr als 50 cm beträgt.
Bei Ertrinkungsgefahr dürfen sich keine Schutzdienstpflichtigen im Wasser auf-
halten.
3 Personen, die an oder über einem Fliessgewässer mit einem Seil gesichert wer-
den, müssen so gesichert sein, dass sie nicht ins Wasser stürzen können.

1.1.2 Überprüfen vor jedem Gebrauch
Überprüfen Sie Schutzhülle, Gurtbänder und Beschläge auf Beschädi-
gungen.
Prüfen Sie vor jedem Anlegen die Einsatzbereitschaft der Auslöseeinheit.
Öffnen Sie hierzu die Rettungsweste in Höhe der Reißleine für die Hand-
auslösung.
 Gaspatrone CO2 voll? (Überprüfung erfolgt durch den Materialwart)
 Zeigen alle drei Indikatoren grün?

Nach dem Überprüfen der Auslöseeinheit und ggf. Wiederklarmachen ist
die Schutzhülle wieder zu verschliessen, die Reissleine für die Handaus-
lösung muss dabei frei aus der Schutzhülle hängen.
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1.1.3 Anlegen der Rettungsweste
 Die Rettungsweste darf nur über der Bekleidung getragen werden
 Öffnen Sie den Verschluss und ziehen Sie die Rettungsweste wie

eine normale Weste an
 Der Verschluss der Rettungsweste muss fest geschlossen werden
 Stellen Sie den Brustgurt der Rettungsweste so ein, dass maximal

2 Finger zwischen Körper und Brustgurt passen. Nur eine fest am
Körper sitzende Rettungsweste kann Sie im Wasser in der stabilen
Rückenlage halten

ACHTUNG:
Ein lockeres oder offenes Tragen der Rettungsweste ist gefährlich

1.1.4 Aufblasen der Rettungsweste
Beim Eintauchen in das Wasser wird die Rettungsweste vollautomatisch
aufgeblasen. Ausserhalb des Wassers oder bei Versagen der Vollauto-
matik kann der Aufblasvorgang durch kräftiges Ziehen an der
Handauslöseleine ausgelöst werden.

Aufblasen von Mund (Dichtigkeitsprüfung) / Nachblasen
Öffnen Sie die Rettungsweste auf der linken Seite (vom Träger aus gese-
hen) von Hand und blasen Sie den Schwimmkörper über das Mundventil
mit Atemluft auf. Ziehen Sie hierzu die Staubschutzkappe
vom Mundventil ab. Beim Nachblasen über das Mundventil ist das Einat-
men von CO2-Gas aus dem Schwimmkörper zu vermeiden (ungiftig, je-
doch ist ein Hustenreiz oder Benommenheit möglich).

Signalflöte
Die Rettungsweste ist mit einer 2-Ton-Signalflöte ausgerüstet. Im Notfall
kann hiermit akustisch auf sich aufmerksam gemacht werden.
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1.1.5 Handhabung nach Gebrauch
 Rettungsweste säubern

 Feucht oder nass gewordene Rettungsweste auf einem Kleiderbü-
gel oder am Nackenteil hängend trocknen lassen; nicht auf die Hei-
zung legen!

 Öl- und Fettverschmutzungen sofort entfernen
 Keine alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwen-

den!
 Brustgurt lösen
 Schwimmkörper über das Mundventil entlüften

 Zum Entlüften Staubschutzkappe des Mundventils abnehmen
 Das Ventil im Innern des Schlauches mit der umgedrehten Staub-

schutzkappe herunterdrücken (niemals spitze Gegenstände ver-
wenden)

 Durch gleichzeitiges Glattstreichen bzw. Ausdrücken den
Schwimmkörper vollständig entleeren

 Nach dem Entlüften die Staubschutzkappe wieder aufsetzen

Wurde die Rettungsweste aufgeblasen, starker mechanischer Belastung
ausgesetzt oder besteht der Verdacht auf Beschädigung (zum Beispiel
beim Durchdringen von Sträuchern mit Dornen oder spitzen Ästen) ist
der Materialwart unbedingt zu informieren.

1.1.6 Packen der Rettungsweste
 Den Schwimmkörper der Rettungsweste vollständig entlüften
 Verschließen Sie das Mundventil mit der Staubkappe
 Rettungsweste gemäß Anleitung des Materialwarts falten; dabei da-

rauf achten, dass die Auslöseeinheit nicht „eingewickelt“ wird; der
Schwimmkörper darf nicht in sich verdreht sein; alle Druckknöpfe und
Klettverschlüsse sorgfältig schließen

 Die Reißleine der Handauslösung muss frei heraushängen und greif-
bar sein

 Die Gurte dürfen nicht verdreht oder verknotet sein
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1.2 Ausrüstung für Verkehrshelfer

1.2.1 Auszug WSZS vom 1. März 2020
Art. 12 Warnbekleidung
Es muss mindestens ein zertifiziertes, den Torso bedeckendes Warnkleidungs-
stück der Klasse 2 EN ISO 20471 getragen werden:

a. bei Arbeiten im Bereich öffentlicher Strassen;
b. bei schlechten Sichtverhältnissen;
c. im Wirkungsbereich von Maschinen.

Art. 19
1 Bei Verkehrsbehinderungen oder besonderen Gefahren müssen die Polizei und
falls erforderlich die zuständigen Verkehrsbetriebe informiert werden.
2 Das Signal «andere Gefahren» muss beidseits der Gefahrenstelle aufgestellt
werden:

a. innerorts nach maximal 50 m;
b. ausserorts nach 150 - 250 m.

Das Gefahrensignal muss der Norm SN 640 871 entsprechen und ist bei Dun-
kelheit zu beleuchten.
3 An der Gefahrenstelle sind Verkehrshelfer einzusetzen.
4 Die Verkehrshelfer müssen Warnbekleidung nach Artikel 12 tragen und nachts
oder wenn es die Witterung erfordert, mit einer Stablampe mit weissem, gelbem
oder rotem Licht ausgerüstet sein.

1.2.2 Zweck
Die Ausrüstung für Verkehrshelfer dient bei Einsätzen im Bereich von
Verkehrsträgern dem persönlichen Schutz des Verkehrshelfers sowie der
Sichtbarmachung seiner Zeichengebung für die anderen Verkehrsteil-
nehmer.
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1.2.3 Beschreibung

1 Tragtasche enthaltend:
2 Faltsignale mit Hüllen (2x)
 2 weitere Faltsignale sind separat zur Tasche

3 Sicherheitshosen (2x)
4 Sicherheitsgilets mit Klettverschluss (2x)
5 Sicherheitsjacken (2x)
6 Gilets zu Sicherheitsjacken (2x)
7 Handschuhe (2 Paar)
8 Stablampen (2x)
9 Inhaltsverzeichnis / Verwendungsanweisung

1

2

3 4
5

7

8

6

9
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Einsatz nur für kurze Zeit und
guten Sichtverhältnissen
(auch ohne Stablampe und Hand-
schuhe möglich)

Einsatz bei Dämmerung, in der
Nacht und in Tunnels (anstelle
Sicherheitsjacke auch
Sicherheitsgilet mit
Klettverschluss möglich)

1.2.4 Wartung
Nach jedem Einsatz:
 Gegenstände mit einer trockenen Bürste reinigen (Kunststoffteile kön-

nen mit einem feuchten Lappen abgerieben werden)
 Nasse Gegenstände vor dem definitiven Verpacken zuerst trocknen
 Das Sortiment auf Vollständigkeit und Zustand kontrollieren
 Vor der Einlagerung der Verkehrshelferausrüstung Batterien aus den 

Stablampen entfernen



Material und Geräte des 06.2021 7.9
Unterstützungszuges

1.3 Sortiment Absturzsicherung

1.3.1 Auszug WSZS vom 1. März 2020
Art. 21 Allgemeines
1 Es müssen Absturzsicherungsmassnahmen getroffen werden, wenn:

a. die Arbeiten weniger als 2 m von einer Absturzkante oder einer Absturz-
zone entfernt ausgeführt werden; und

b. die Absturzhöhe mehr als 3 m beträgt.
2 Bei besonders gefährlicher Arbeitsumgebung müssen auch bei Absturzhöhen 
von weniger als 3 m Absturzsicherungsmassnahmen getroffen werden.
3 Werden mobile Leitern als Zugang zu Arbeitsplätzen benutzt, müssen Absturz-
sicherungsmassnahmen ab einer Absturzhöhe von mehr als 5 m festgelegt wer-
den.

Art. 22 Einsatz persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz
1 Die Verwendung persönlicher Ausrüstung gegen Absturz ist nur zulässig, 
wenn Kollektivschutz oder der Einsatz von technischen Hilfsmitteln nicht mög-
lich, gefährlicher oder unverhältnismässig sind.
2 Das Sicherungssystem muss so ausgelegt sein, dass die maximale Kraft auf 
den Körper der gesicherten Person (Fangstoss) bei einem Absturz nie grösser 
ist als 6 kN.

2x

1x
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Art. 23 Gesicherte Personen
1 Die gesicherte Person muss sich jederzeit aus eigener Kraft ohne Seilunter-
stützung kontrolliert fortbewegen können.
2 Die Rettung einer im Sicherungssystem blockierten Person muss innerhalb
von zwanzig Minuten mit eigenen, vor Ort vorhandenen Mitteln sichergestellt
werden können.
Art. 24 Verankerungen
1 Die zu sichernde Person muss an einer festen Verankerung (Anschlagsystem)
angeschlagen werden. Die direkte Sicherung über eine zweite Person ist verbo-
ten.
2 Von Schutzdienstpflichtigen für das Sichern einer Person selber erstellte Ver-
ankerungen müssen am Anschlagpunkt folgende Mindestbruchkräfte aufwei-
sen:

a. 12 kN, wenn die maximale Kraft auf den Anschlagpunkt bei einem Sturz
höchstens 6 kN beträgt;

b. 22 kN, wenn die maximale Kraft auf den Anschlagt bei einem Sturz mehr
als 6 kN beträgt.

3 Bei der Benutzung von durch Dritte erstellte für die Absturzsicherung zuge-
lassene Verankerungen müssen die Vorschriften des Herstellers oder Inverkehr-
bringers eingehalten werden.
4 Der Schutzdienstpflichtige muss die Verankerung vor dem Anschlagen seines
Verbindungselements einer Sichtkontrolle unterziehen und den Punkt auf allfäl-
lige Schäden überprüfen.

Art. 45 Seilunterstützte Rettung
1 Seilunterstützte Rettung ist nur zulässig, wenn einfachere Lösungen rettungs-
technisch gefährlicher, nicht möglich oder unverhältnismässig sind. Sie muss
permanent von einem sicheren Ort aus überwacht werden.
2 Es müssen immer zwei voneinander getrennt verankerte Seile verwendet wer-
den. Ein Seil dient als Absenk-‚ Aufzugs-‚ Zugangs- oder Haltemittel (Arbeits-
seil), das andere als Sicherungsmittel (Sicherungsseil). Ein Wechsel zwischen
Ab- und Aufseilen und umgekehrt muss auch unter Last jederzeit möglich sein.
3 Für die Verankerungen der Seile gelten grundsätzlich die Vorschriften nach
Artikel 24. Von Schutzdienstpflichtigen für die seilunterstützte Rettung selber
erstellte Verankerungen müssen aber am Anschlagpunkt eine Mindestbruchkraft
von 22 kN aufweisen. Durch Dritte erstellte Verankerungen müssen für die seil-
unterstützte Rettung zugelassen sein.
4 Eine abgeseilte Person darf sich erst vom Sicherungsseil lösen, wenn die
Atemluft in Ordnung ist und keine Absturzgefahr besteht.
5 Werden Patienten in vertikaler Position aus der Tiefe mit einer Rettungstrage
transportiert, müssen Kopf und Gesicht mit geeigneten Mitteln gegen Verlet-
zungen geschützt werden.
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6 Im Notfall muss die Rettung von im Seil hängenden, blockierten Personen
innerhalb von höchstens 20 Minuten mit eigenen, vor Ort vorhandenen Mitteln
sichergestellt werden können.

1.3.2 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
Die relevanten Vorschriften finden sich in folgenden Dokumenten:
UVG Unfallversicherungsgesetz
VUV Verordnung über die Unfallverhütung
BauAV Bauarbeitenverordnung
KranV Kranverordnung
StGB Strafgesetzbuch

 Arbeiten in der Höhe müssen geplant sein
 Bodenöffnungen & nicht durchbruchsichere Flächen sind jederzeit zu

sichern
 Kollektivschutz (zum Beispiel Gerüste) und technische Hilfsmittel zum

Beispiel Hubarbeitsbühnen) sind vorzuziehen
 Arbeiten mit PSAgA nur durch nachweislich ausgebildetes Personal
 keine Alleinarbeit mit PSAgA
 Vor Arbeitsaufnahme Rettungskonzept besprechen!

1.3.3 Faserseile
Für die Sicherung beziehungsweise Rettung von Personen mit Seilen dür-
fen nur für diesen Zweck zugelassene und geprüfte Seile verwendet wer-
den.
Bei diesen Seilen ist vor jeder Dienstleistung zu prüfen:
 die Schlaufen und Seilenden auf Ausfaserung
 der Seillauf auf Verrottung und Beschädigung
 der Karabinerhaken auf Gängigkeit der Schliessmechanik
Es ist verboten,
 diese Seile für andere Aufgaben als das Sichern beziehungsweise

Retten von Personen zu verwenden

1.3.4 Prüfung, Kontrolle und Lagerung des Materials
Vor jedem Einsatz
 Höhensicherungsgeräte, Seilkürzer, mitlaufende Auffanggeräte etc.

müssen vor jedem Einsatz auf richtiges Funktionieren geprüft werden
 PSAgA vor jedem Einsatz visuell auf allfällige Mängel kontrollieren
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Regelmässige Kontrolle
 Nebst visueller Einsatzkontrolle, mindestens jährlich oder nach Bedarf

gemäss Herstellerangaben prüfen

Reinigung und Lagerung
 Nach Herstellerangaben reinigen
 In der Regel waschen mit lauwarmem Wasser problemlos möglich
 PSAgA muss an einem trockenen Ort mit guter Belüftung gelagert

werden
 Verregnet worden? PSAgA wie Ihre Kleider locker zum Trocknen auf-

hängen - aber nicht zu nahe am Heizkörper
 PSAgA vor Sonnenlicht schützen - die UV-Strahlung beschleunigt den

Alterungsprozess

Gefährliche Stoffe
 Kontakt mit Säuren, Basen, Ölen und Zementmilch verhindern
 Vorsicht bei langandauernden Schneidbrenner & Winkelschleiferar-

beiten! (Es gibt "feuerfeste" Auffanggurte)

Schäden festgestellt?
 Defekte oder durch Absturz beanspruchte Gurten und Seile sind zu

ersetzen
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2 Hilfsmaterial

2.1 Tragsäcke

2.1.1 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
 Bei Arbeiten mit Spitzeisen, Meissel und dergleichen ist der Gesichts-

schutz des Helmes herunterzuklappen oder die Schutzbrille anzuzie-
hen; an der Werkzeugführenden Hand ist ein Handschuh zu tragen
oder ein Handschutz aus Gummi zu verwenden

 Es ist verboten, bei Arbeiten mit Schlägel und dergleichen den Rund-
schlag anzuwenden.

 ACHTUNG: Die Faserseile aus den hier aufgeführten Tragsäcken
dürfen nicht für die Sicherung beziehungsweise Rettung von Perso-
nen verwendet werden!

Das Seilwerk ist einmal jährlich zu prüfen:
 die Schlaufen und Seilenden auf Ausfaserung
 der Seillauf auf Verrottung und Beschädigung
 der Karabinerhaken auf Gängigkeit der Schliessmechanik

2.1.2 Inhalt der Tragsäcke
Tragsack B (EEA Kiste 17)
 Arbeitsseile 15 m 6 Stk
 Hilfsstricke 1,2 m 6 Stk

Tragsack D (EEA Kiste 25)
Sortiment Werkzeuge für Holz- und Metallbearbeitung
 Handbeile 2 Stk
 Beisszange 1 Stk
 Schlosserhammer 1 Stk
 Holzkistchen

 Gliedermeter 2 m
 Zimmermannsbleistifte
 Fettstifte
 Nägel 60–200 mm

2 Stk
2 Stk
2 Stk
1 Sortiment

1 Stk

 Bauklammern 6 Stk
 Eisendraht 1 Rolle
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Tragsack E (EEA Kiste 22 + S)
Werkzeuge für Steinbearbeitung
 Handfäustel 1 Stk
 Steinschlägel mit Schneide 1 Stk
 Eisenschlägel (Bohrschlägel) 1 Stk
 Spitzeisen 60 cm 2 Stk
 Spitzeisen 30 cm 2 Stk
 Steinbohrer 50 cm (Steinmeissel) 2 Stk

Tragsack F (EEA W)
 Verankerungsstäbe 80 cm 6 Stk

Tragsack I (EEA Kiste 18)
 Schnürleinen 4,5 m 30 Stk

Legende:
EEA = Ersteinsatzanhänger
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2.2 Sortiment Deckenstützen / Grabenspriesse

2.2.1 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
Für die Deckenstützen und Grabenspriesse folgende Sicherheitshin-
weise sinngemäss anzuwenden:
Grundsatz (BauAV Art 3, sinngemäss)
Bauarbeiten müssen so geplant und ausgeführt werden, dass das Risiko 
von Unfällen möglichst klein ist. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass auf der Baustelle geeignete und betriebssichere Arbeitsmittel zur 
Verfügung stehen.
Die Stützen dürfen nur zentrisch belastet werden!

2.2.2 Zweck
Abstützen und Abspriessen von einsturzgefährdeten Objektteilen

2.2.3 Beschreibung

1 Stützenplatte

2 Innenrohr

3 Mutter zu Deckenstütze / 
Grabenspriess

4 Stecknagel

5 Aussenrohr
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2.2.4 Anwendung
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2.2.5 Technische Daten

Typ Anzahl Länge Gewicht Nutzlast
SBA-2 3 0,80–1,30 m 10 kg 25 kN
SBA-3 3 1,00–1,70 m 12 kg 25 kN
PU-CH1 4 1,70–3,00 m 18,5 kg 25–17 kN

2.2.6 Wartung
Nach jedem Einsatz:
 Deckenstützen und Grabenspriesse reinigen
Deckenstützen müssen regelmässig einer Sichtkontrolle unterzogen wer-
den:
 Nur mit Kette oder Schlinge gesicherte Original Steckbolzen verwen-

den. Keine Improvisationen aus Rundstahl oder Armierungseisen
 Stützen mit stark korrodierten Stellen entsorgen

(stark korrodiert = mehr als 1 mm Verminderung des Originaldurch-
messers nach Rostentfernung)

 Geknickte oder verbeulte Stützen entsorgen
 Krumme Kopf- und Fussplatten richten, weil sie sonst eine exzentri-

sche Krafteinleitung verursachen; Traglastreserve geht verloren – Ein-
sturzgefahr

 Stellmuttern und Gewinde genau prüfen; bei starker Abnutzung be-
steht Gefahr des Durchrutschens



Material und Geräte des 06.2021 7.19
Unterstützungszuges

3 Patiententransport

3.1 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
Die Korbtrage "FERNO", das Rettungsbrett "FERNO-Najo-Backboard"
und die zugehörigen Gurtsysteme gelten als Medizinalprodukte und dür-
fen nur zum Patiententransport im Rettunsgsdienst verwendet werden.

Die Herstellersicherheitshinweise und Prüfdaten sind zu beachten.

Die Produkte dürfen nicht zum Materialtransport eingesetzt, verändert
oder zweckentfremdet verwendet werden.

3.2 Korbtrage "FERNO"

3.2.1 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
Gemäss Herstellerangaben muss dieses Produkt regelmässig, einmal
monatlich vom Betreiber selbst überprüft werden, bei starker Beanspru-
chung oder extremen Belastungen entsprechend öfter.
Bei Beschädigungen oder nur Verdacht auf Beschädigungen, neh-
men Sie das Gerät sofort ausser Betrieb, bis die Reparatur durchge-
führt worden ist oder die entsprechenden Teile ersetzt wurden.
Gewichtsüberschreitungen (272 kg) können zu Verletzungen führen.
Benutzen Sie andere Transportmittel für Patienten, die diese Ge-
wichtsgrenze überschreiten.

3.2.2 Zweck
Die Korbtrage dient zum Transport von Verletzten aus Trümmern, aus
engen Öffnungen, über Leitern und durch unwegsames Gelände.
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3.2.3 Beschreibung

3.2.4 Technische Daten
Länge einsatzbereit 218 cm
Länge zusammengelegt 110 cm
Breite über alles 61 cm
Höhe einsatzbereit 19 cm
Höhe Zusammengelegt 25 cm
Gewicht 11 kg
max. Belastbarkeit 272 kg

3.2.5 Anwendung
Patienten-Haltegurte
Die Korbtrage Modell 71 / 71 S ist mit vier Patienten-Haltegurten ausge-
stattet. Zum Schließen der Gurte stecken Sie die Schnalle in das Gurt-
schloss. Ziehen Sie die Gurtriemen straff. Versichern Sie sich, dass 
alle Haltegurte auch wirklich fest geschlossen sind (Abb. 2).

Zum Öffnen drücken Sie auf den Knopf am Drucktastenschloss und zie-
hen die Gurtschnalle heraus. Auch wenn kein Patient auf der Korbtrage 
liegt, sollten alle Gurte geschlossen sein und nicht lose herunterhängen. 
Bevor Sie die Korbtrage benutzen, müssen Sie immer die vier Haltegurte 
befestigen. Öffnen Sie die Gurte, führen Sie eine Gurthälfte durch die 
Seilschlinge an der Innenseite der Kunststoffwanne und ziehen Sie das 
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Gurtende durch die Schlaufe (Abb. 3). Verfahren Sie ebenso bei den an-
deren Haltegurten. Ziehen Sie die Gurtenden straff.

Verbindungsbolzen (Modell 71 S) Die beiden Hälften der Korbtrage Mo-
dell 71 S werden mittels drei Metallbolzen (an Oberkörperhälfte) und den 
entsprechenden Rohrmuffen (an Unterkörperhälfte) miteinander verbun-
den. Die Metallbolzen werden in die Rohrmuffen gesteckt (Abb. 4) und 
zusätzlich durch Stifte gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen gesichert 
(Abb. 5). Prüfen Sie vor dem Einsatz immer, ob die Sicherungsstifte auch 
wirklich in den Bohrungen eingerastet sind. Um die Korbtrage wieder zu 
teilen, ziehen Sie die Sicherungsstifte heraus und trennen die beiden 
Hälften voneinander.

Hineinlegen des Patienten
Entscheiden Sie je nach Zustand des Patienten, wie Sie ihn in die Korb-
trage hineinlegen. Achten Sie auf die stabile Lagerung des Patienten, 
wenn erforderlich! Eine gebräuchliche Methode ist, den Patienten ein-
fach hochzuheben, die Korbtrage unter ihn zu schieben und ihn hinein-
zulegen. Eine weitere Methode ist, den Verletzten auf eine Decke zu le-
gen, diese an den Ecken zu fassen und ihn darin in die Korbtrage zu bet-
ten (Abb. 8). Sichern Sie den Verletzten mit den Haltegurten.
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Lagern und Sichern
Wenn der Verletzte in der Korbtrage liegt, müssen Sie ihn mit den Pati-
enten-Haltegurten sichern. Beachten Sie die Art der Verletzung und zie-
hen Sie dementsprechend die Haltegurte straff (Abb. 9). Falls es die Ver-
letzung zulässt, bedecken Sie den Patienten mit einer Woll- oder Ret-
tungsfoliendecke. Wenn keine Rückenverletzungen oder Verrenkungen 
vorliegen, kann ein Kissen oder eine zusammengerollte Decke unter 
dem Kopf den Liegekomfort erhöhen. Kinder oder kleine Personen müs-
sen eventuell mit zusätzlichen Polstern (Wolldecke o.ä.) an den Seiten 
ausgefüllt werden.

Einstellung der Fussstütze
Befestigen Sie die Fussstütze in der Korbtrage. Schieben Sie die Haken, 
die am Ende des Fussstützengurtes angebracht sind, über die Kanten 
der Griffaussparung der Korbtrage. Die Seite, an der nur ein Haken ist, 
wird zuerst eingehängt. Dann erst wird die andere Seite (mit zwei Haken) 
befestigt und zwar so, dass die Fussstütze möglichst nahe an den Füßen 
des Patienten steht. Die Fußstütze wird in die Mitte der Korbtrage ge-
schoben und sollte senkrecht zum Boden stehen. Gleichzeitig sollte sie 
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fest gegen die Fusssohlen des Verletzten drücken. Wenn nötig verän-
dern Sie die Lage des Patienten. Benutzen Sie den zweiten Haken, um 
den Gurt kürzer zu stellen (Abb. 10).

3.2.6 Wartung
Regelmässige Pflege des Gerätes ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit 
und Sicherheit und erfordert nur geringen Aufwand.
Säubern: Benutzen Sie zur Reinigung Wasser und Seife oder ein mildes 
Reinigungsmittel. Lassen Sie die gesäuberten Geräte lufttrocknen. 
Kunststoffbezüge und Matratzen lassen sich am besten mit unserem 
Schaumreiniger FOAM säubern.
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3.3 Rettungsbrett "FERNO-Najo-Backboard"

3.3.1 Pflege und Inspektion
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3.3.2 Bestandteile
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3.3.3 Modelle
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3.3.4 Technische Daten
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3.3.5 Bedienung / Zubehör


